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WAS IST EIN WOCHENARBEITSPLATZ? 
 
 
 
 
 

DIE IDEE Die Volksschule Campus Muristalden begleitet die Lernenden auf 

dem Weg zu einer passenden Anschlusslösung nach der obliga-

torischen Schulzeit. Einige unserer Lernenden arbeiten im Rah-

men des Unterrichts wöchentlich an einem Nachmittag an einem 

Wochenarbeitsplatz. So können sie ihre Fähigkeiten in einem 

ausserschulischen Umfeld unter Beweis stellen und erste Kon-

takte zur Arbeitswelt knüpfen. 
 

DER WOCHENARBEITS-
PLATZ 

Schüler*innen suchen Betriebe, die bereit sind, Lernende des 9. 

Schuljahres einen vertieften Einblick zu ermöglichen und ihnen 

während des ersten Semesters (August bis Januar), des zeiten Se-

mesters (Februar bis Juli) oder während des ganzen Schuljahres, 

jeweils am Dienstagnachmittag, einen Wochenarbeitsplatz zur 

Verfügung zu stellen.  
 

IHR ENGAGEMENT ALS 
EINSATZBETRIEB 

 Sie stellen einen Arbeitsplatz zur Verfügung. 

 Sie leiten die Schülerin oder den Schüler bei der Arbeit an. 

 Sie erstellen am Ende des Einsatzes oder nach Bedarf (z. B. 

für eine Stellenbewerbung) einen Bericht und machen ein 

Auswertungsgespräch. 
 

IHR VORTEIL  Sie lernen junge Menschen kennen und können diese für Ih-

ren Beruf und Betrieb begeistern.  

 Die Lernenden arbeiten mit der Zeit produktiv und können 

entlastend wirken.  

 Sie zeigen soziale Verantwortung und erleichtern Lernenden 

den Übergang in die Berufswelt.  
 

FORMALES  Sie bieten am Dienstagnachmittag einen Arbeitsplatz für max-

imal 4 Stunden. 

 Während der Schulferien (gemäss Ferienordnung Stadt Bern) 

oder an Sondertagen der Schule arbeiten die Lernenden nicht 

am Wochenarbeitsplatz.  

 Die Lernenden erhalten von Ihnen keine Entlöhnung. Die 

Höhe eines allfälligen Sackgeldes ist Sache des Betriebs.  

 Die Arbeiten entsprechen dem Jugendarbeitsschutzgesetz.  
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RECHTLICHES 

 

 

 

 Gemäss des Jugendarbeitsschutz-Gesetz können Jugendli-

che ab 13 Jahren im Rahmen der Berufsvorbereitung im Um-

fang der Wochenarbeitsplatz-Einsatzdauer leichte praktische 

Tätigkeiten ausüben.  

 Im Falle eines Betriebshaftpflichtschadens oder eines Be-

triebsunfalles kommen wie bei allen anderen Mitarbeitenden 

die jeweilige Betriebsversicherung (gesetzliche Betriebsunfall- 

und individuelle Betriebshaftpflichtversicherung) zum Zug.  
 

WAS TUN BEI PROBLE-
MEN? 

Der Einsatzbetrieb oder die Lernenden melden sich bei unserer 

Kontaktperson. Ein Einsatz wird abgebrochen, sollten die Arbeiten 

nicht dem Jugendarbeitsschutz-Gesetz entsprechen. Für unsere 

Lernenden gelten die Schulhausregeln und der Muristalden Stan-

dard.   
 

KONTAKT 
Rahel Bapst, Stufenleiterin Campus Muristalden, 076 343 97 22 

 
SCHULE Volksschule Campus Muristalden, Muristrasse 8, 3006 Bern, 031 

350 42 50  
 

 

 


